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ARBEITSVERTRAG
für das Thurgauer Elektro-Installationsgewerbe
Rechtsstand:  1.1.2011
(Grundlage bildet der allgemeinverbindlich erklärte GAV 2005 – 2012 der Schweiz. Elektro- und Telekommunikations-Installationsbranche)

Zwischen Arbeitgeber
Firma  


und Arbeitnehmer

Name und Vorname  


Strasse  
  PLZ/Wohnort  


Geburtsdatum  
  AHV-Nr.  


Heimatort  
  Zivilstand  


Berufliche Ausbildungsqualifikation
(
ohne Lehrabschluss

(Zutreffendes ankreuzen)

(
Lehrabschlussprüfung:



Fähigkeitszeugnis Montage-Elektriker

(
Lehrabschlussprüfung:



Fähigkeitszeugnis Elektromonteur / Elektroinstallateur

(
Berufsprüfung:



Elektro-Kontrolleur mit eidg. Fachausweis


(
Höhere Fachprüfung:



eidg. dipl. Elektroinstallateur


(
Telematiker


(
.................................................................................................................
Militärische Einteilung  
. 
.................................................................................................................
Bei Ausländern:
  Art der

Heimatstaat  
  Aufenthaltsbewilligung  


1. Tätigkeit / Funktion

Die Anstellung erfolgt in der Berufseigenschaft als:


.

.................................................................................................................................................

(Die Tätigkeit/Funktion ist nicht zu eng zu umschreiben. Der Arbeitnehmer kann auch für andere, seinen Fähigkeiten angepasste Arbeiten herangezogen werden.)

2. Stellenantritt

Der Antritt der Arbeitsstelle erfolgt am:

3. Probezeit (Art. 57 GAV)
Der erste Monat nach Stellenantritt gilt als Probezeit, sofern in diesem Vertrag unter den "Besonderen Vereinbarungen" keine anderslautende Regelung getroffen wird. Während der Probezeit kann das Arbeitsverhältnis jederzeit mit einer Kündigungsfrist von sieben Tagen gekündigt werden. Die Probezeit kann durch schriftliche Abrede gemäss OR auf höchstens drei Monate verlängert wer​den.
4. Sorgfalts-, Treue- und Einsatzpflicht

4.1
Der Arbeitnehmer führt die ihm übertragenen Arbeiten sorgfältig aus. Er wahrt in guten Treuen die berechtigten Interessen seines Arbeitgebers. Er vermeidet ausserbetriebliche Aktivitäten, welche seine Arbeitsfähigkeit beeinträchtigen. 

4.2
Während der Dauer des Arbeitsverhältnisses darf der Arbeitnehmer keine Arbeit gegen Entgelt für einen Dritten leisten, soweit er dadurch seine Treuepflicht verletzt, insbesondere den Arbeitgeber konkurrenziert. 

5. Arbeitszeit

5.1
Die Arbeitszeit beträgt 2'080 Jahrestotalstunden
 (Art. 23.2 GAV). Im Rahmen der GAV-Vorgaben, soweit dessen persönlicher Geltungsbereich zutrifft, erfolgt die Einteilung der Arbeitszeit auf Anordnung des Arbeitgebers.

5.2
Tägliche Arbeitszeiten im Normalfall (Montag bis Freitag):


vormittags
von  
       bis  



nachmittags
von  
       bis  


5.3
Es ist dem Betrieb überlassen, im Einvernehmen mit den Arbeitnehmern eine nicht bezahlte Znünipause einzuhalten (Art. 24.4 GAV). Für die Mittagspause wird die Arbeit während mindestens einer Stunde unterbrochen; dieser Unterbruch zählt nicht als Arbeitszeit.

5.4
Weitere Detailregelungen zur Arbeitszeit, sofern betrieblich erforderlich:


………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
6. Überstundenarbeit / Nachtarbeit / Sonntagsarbeit (Art. 26 GAV)

6.1
Als Überstundenarbeit gilt jede durch den Vorgesetzten angeordnete und/oder visierte Arbeitsbeanspruchung innerhalb der Tages- und Abendsarbeitszeit (6 Uhr morgens bis 23 Uhr abends), sofern die massgebende Jahresarbeitszeit überschritten wird.


Überstunden sind primär durch Freizeit innerhalb des folgenden Kalenderjahres zu kompensieren. Ist eine Kompensation aus betrieblicher Sicht nicht möglich, sind die Überstunden auszuzahlen (Art. 39.2 und 39.3 GAV). 

6.2
Als Nachtarbeit gemäss Arbeitsgesetz gilt die Arbeit in der Zeit zwischen 23.00 Uhr und 06.00 Uhr morgens.

6.3
Als Sonntags- und Feiertagsarbeit gilt Arbeit in der Zeit zwischen 00.00 Uhr und 24.00 Uhr an Sonntagen und gesetzlich anerkannten Feiertagen (kantonalen oder eidgenössischen, Art. 26.3 GAV).
6.4
Lohn- bzw. Kompensationszeit-Zuschläge (nicht aber für Vorholzeit, Art. 40 GAV)


( 
für Überstundenarbeit
  25 %


( 
für Nachtarbeit (nur vorübergehende, siehe aber Art. 40.1 GAV!)
  50 %


( 
für Sonntagsarbeit (immer)
100 %

7. Entlöhnung

7.1
Der Arbeitnehmer bezieht einen


(   Monatslohn von brutto
Fr.   


(   Stundenlohn von brutto
Fr.   


7.2
Dem Arbeitnehmer stehen die nach thurgauischer Gesetzgebung
 festgelegten Kinder- bzw. Ausbildungszulagen zu. Voraussetzung für die Auszahlung dieser Familienzulagen ist die Anerkennungsverfügung der zuständigen Familien​ausgleichskasse.


(
Kinderzulagen (bis 16 Jahre alt) 
Fr. 200.— / Mt

(
Ausbildungszulagen (bei anerkannter



Ausbildung ab vollendetem 16. Altersjahr bis vollendetem 25. Altsrjahr)
Fr. 250.— / Mt
Namen der anspruchsberechtigten Kinder:

Geburtsdatum:
7.3
Als Jahresendzulage (13. Monatslohn) wird im Dezember bei ganzjähriger Beschäftigung gemäss Art. 37 GAV 100% des durchschnittlichen Monatslohns, abzüglich obligatorische Sozialversicherungsbeiträge, ausbezahlt.


Hat das Arbeitsverhältnis nicht das ganze Jahr gedauert, wird die Jahresendzulage pro rata temporis ausbezahlt. Ein pro-rata-Anspruch besteht nur, wenn das Arbeitsverhältnis nicht während der Probezeit wieder aufgelöst wird.

7.4
Vom Lohn werden folgende Abzüge vorgenommen:

a)
AHV / IV / EO
5.15 %
Fr.   


b)
Arbeitslosenversicherung (ALV) bis Jahreseinkommen

von CHF 126‘000 (darüber Solidaritätsbeitrag von 1% bis
1.10 %
Fr.   


zu einem Einkommen von CHF 315‘000)
c)
Nichtbetriebsunfallversicherung (UVG)


Bruttosatz gemäss SUVA (Stand 2011):
2.36 %
Fr.   



(gleiche Prämie für Männer und Frauen)

d)
Krankentaggeldversicherung


(hälftiger Anteil der Gesamtprämie)
...... %
Fr.   


e)
Berufliche Altersvorsorge (BVG)


(nach Angaben des BVG-Versicherers)

Fr.   


f)
Vollzugskostenbeitrag 


(Art. 19 GAV)                       

Fr. 21.— / Mt
g)


Fr.   


8.
Lohn bei Verhinderung an der Arbeitsleistung (Art. 46ff. GAV, OR 324a und 324b)

8.1
Bei unverschuldetem Krankheitsfall und bei unverschuldetem Unfall hat der Arbeitnehmer Anspruch auf die Versicherungsleistung von 80 % des ausfallenden, der normalen vertraglichen Arbeitszeit entsprechenden, Lohnes. Bei Versicherungen mit vereinbarter Aufschubszeit entrichtet der Arbeitgeber ebenfalls 80 % des Lohnes; das gleiche gilt bei von der SUVA anerkannten Unfällen für den Unfalltag und die folgenden zwei Karenztage (vgl. Art. 46 ff. GAV).

8.2
Dem Arbeitnehmer wird bei obligatorischem Militär-, Zivil- und Zivilschutzdienst der volle Lohn während vier Wochen pro Jahr ausbezahlt. Längere Dienstleistungspflichten werden für Verheiratete mit 80 %, für Ledige mit 50 % des Lohnes abgegolten (Art. 49.2 lit. b GAV). Für sog. „Durchdiener“ wird 80% des Lohnes während 300 Tagen bezahlt, sofern er nach dem Dienst mindestens noch 6 Monate beim bisherigen Arbeitgeber bleibt.

Sonderregelung für Rekruten: An Verheiratete oder Ledige mit Unterstützungspflicht werden während der Rekrutenschule 80 % und an Ledige ohne Unterstützungspflicht 50 % des Lohnes ausbezahlt.


Die Entschädigung aus der Erwerbsersatzordnung fällt dem Arbeitgeber zu, soweit sie die Lohnzahlungen während der Militär- bzw. Zivilschutzdienstzeit nicht übersteigen.

9. Ferien

9.1
Die Dauer der jährlichen Ferien beträgt gemäss Art. 27 GAV:


(
21. bis 35. Altersjahr
23 Arbeitstage

(
36. bis 45. Altersjahr
25 Arbeitstage

(
46. bis 55. Altersjahr
25 Arbeitstage


(
56. bis 65. Altersjahr
30 Arbeitstage.

9.2
Arbeitnehmer bis zum 20. Altersjahr haben einen Ferienanspruch von 25 Arbeitstagen. Der Ferienanspruch bemisst sich ab dem Kalenderjahr, in dem das betreffende Altersjahr erreicht wird. 

9.3
Der Arbeitgeber bestimmt den Zeitpunkt der Ferien und nimmt dabei auf die Wünsche des Arbeitnehmers Rücksicht, soweit es die Betriebsverhältnisse gestatten.

10. 
Feiertage
10.1
Höchstens neun Feiertage im Jahr sind den Sonntagen gleichgestellt und entschädi​gungsberechtigt, sofern sie auf einen Arbeitstag fallen (Art. 29 GAV). Zu diesen Feiertagen zählen:



(  Neujahr
(  Pfingstmontag



(  Berchtoldstag (2. Januar)
(  1. August (Bundesfeiertag)



(  Karfreitag
(  Weihnachten (25. Dezember)



(  Ostermontag
(  Stephanstag (26. Dezember)



(  Auffahrt


Die oben genannten Feiertage gelten im Thurgau (wie auch im GAV des schweizeri​schen Elektro-Installationsgewerbes) als arbeitsgesetzliche eidgenössische Feiertage. Vor diesen Feiertagen wird gemäss Art. 30.4 GAV der Arbeitsschluss um eine Stunde vorverlegt (den Arbeitnehmenden im Stundenlohn ist diese Stunde durch den Arbeitgeber zu vergüten).
10.2
Der Kanton Thurgau bezeichnet zusätzlich den 1. Mai als öffentlichen Ruhetag. Die Arbeit bleibt an diesem kantonalen Ruhetag eingestellt und die Ladengeschäfte
 bleiben geschlossen. Für diesen Ruhetag besteht grundsätzlich kein Entschädigungsanspruch. Eine Lohnzahlung für diesen Ruhetag kann erwirkt werden, wenn die ausfallende Arbeitszeit vorgeholt oder nachgeholt wird. Der Arbeitgeber ist berechtigt, solche Vorholzeit unter Berücksichtigung besonderer betrieblicher Bedürfnisse anzuordnen. Vorholzeit gilt nicht als Überzeit.

10.3
Bei Arbeitnehmern im Monatslohn ist die Entschädigung der Feiertage im Monatslohn inbegriffen. Den im Stundenlohn Beschäftigten entrichtet der Arbeitgeber den anteilmässig auf die Feiertage entfallenden Lohn, sofern diese Feiertage nicht ohnehin auf einen arbeitsfreien Tag (Samstag / Sonntag) fallen. Entschädigungspflichtige Feiertage, die in die Ferien fallen, werden dem Arbeitnehmer vergütet bzw. nicht als Ferientage angerechnet.

11. 
Absenzenentschädigung (Art. 32 GAV)

11.1
Sofern sie nicht auf einen arbeitsfreien Tag fallen, hat der Arbeitnehmer Anspruch auf Entschädigung folgender Abbsenzen:


a.
bei Heirat
2 Arbeitstage


b.
bei Geburt eines Kindes des Arbeitnehmers
1 Arbeitstag


c.
beim Tode des Ehegatten, von eigenen Kindern



und von Eltern
3 Arbeitstage


d.
beim Tode von Grosseltern, Schwiegereltern, Geschwister,
Schwiegersohn, Schwiegertochter, sofern sie mit dem 
Arbeitnehmer in Hausgemeinschaft gelebt hatten
3 Arbeitstage



andernfalls
1 Arbeitstag


e.
Infotag Rekrutenschule und Ausmusterung
1 Arbeitstag


f.
bei Gründung oder Umzug des eigenen Haushalts,
sofern kein Arbeitgeberwechsel damit verbunden ist
und jährlich höchstens ein Mal stattfindet
1 Arbeitstag


g.
bei Unfall (für SUVA-Karenztage 80 % des Taglohnes) 
für Unfalltag 



und 2 Karenztage

11.2
Kurzabsenzen: Kurze, berechtigte Absenzen sind vom Arbeitgeber vorgängig zu bewilligen. Sie werden in der Regel kompensiert.

12. 
Dauer des Vertrages und Kündigung

12.1
Dieser Arbeitsvertrag wird, vorbehältlich anderer Rechtssetzung unter den "Besonderen Vereinbarungen", auf unbestimmte Zeit abgeschlossen. Er kann beiderseits, unter Einhaltung der vereinbarten Kündigungsfrist, jeweils auf Monatsende aufgelöst werden.

12.2
Als Kündigungsfrist nach der Probezeit gelten gemäss Art. 57 GAV die nachstehenden Bestimmungen, welche mit dem OR identisch sind:


a.
im 1. Dienstjahr
1 Monat


b.
im 2. bis und mit 9. Dienstjahr
2 Monate

c.
ab dem 9. Dienstjahr 
3 Monate
12.3
Bezüglich Kündigunsschutz usw. gelten die Bestimmungen gemäss Art. 58 ff. GAV.

13. 
Anwendbares Recht, Gerichtsstand

13.1
Besteht eine Betriebsordnung, so bildet sie einen integrierenden Bestandteil dieses Arbeits​vertrages. Die entsprechenden Texte werden entweder dem Arbeitnehmer übergeben oder anderweitig, zum Beispiel durch Anschlag im Betrieb, zur Kenntnis gebracht und von ihm anerkannt.

13.2
Grundsätzlich gelten die Bestimmungen des GAV) der Schweizerischen Elektro- und Telekommunikations-Installationsbranche in ihrer jeweils zeitlich gültigen Fassung. Davon ausgenommen sind Arbeitneh​mer, die im GAV ausdrücklich vom persönlichen Geltungsbereich ausgenommen sind (überwiegend technische Tätigkeiten für die Bearbeitung von Projekten, Plänen, Offerten, sowie kaufmännisches Personal und Lehrlinge, siehe Art. 3.4 GAV).

13.3
Soweit dieser Einzelarbeitsvertrag in arbeitsrechtlichen Bereichen nichts aussagt oder erlaubterweise nicht etwas anderes bestimmt, gelten die Bestimmungen des GAV und komplementär jene des Schweizerischen Obligationenrechts (OR). Dies gilt insbesondere für weitere arbeitsrechtliche Belange wie: Abgangsentschädigung, Haftung des Arbeitsnehmers für grobfahrlässig oder vorsätzlich zugefügten Schaden, Konventionalstrafe bei Vertragsbruch, Kündigungsschutz und Kündigungsverbot, Lohnnachgenuss im Todesfall usw.

13.4
Nach Arbeitsantritt in Kraft tretende Änderungen im GAV bzw. spätere bundesrechtliche oder kantonalrechtliche Gesetzesänderungen gelten alsdann sinngemäss.

13.5
Für Streitigkeiten aus dem Arbeitsverhältnis gilt wahlweise der Gerichtsstand des Wohnsitzes des Beklagten oder der Ortes des Betriebs, für den der Arbeitnehmende Arbeit leistet (Art. 343 Abs. 1 OR).

B E S O N D E R E   V E R E I N B A R U N G E N

….
Zweifach ausgefertigt und unterzeichnet

Ort und Datum:    

Der Arbeitgeber:
Der Arbeitnehmer:
Copyright © by  VThEI,  Verband Thurgauer Elektro-Installationsfirmen, Weinfelden, Rechtsstand:  1.1.2011
� 	2'080 Jahrestotalstunden entsprechen 40 Wochenstunden, Anhang 8 und Mitteilung VSEI Okt. 2010


� 	Es gelten für Elektroinstallateure und Montage-Elektriker, Telematiker und sog. „andere Installationsmitarbeiter“  Mindestlöhne gemäss Art. 35 GAV und Anhang 8. Die PLK legt diese Mindestlöhne jeweils im Herbst für das folgende Jahr fest; vgl. das Jahresendzirkular VThEI und VSEI


� 	Gesetzesänderung im Kanton Thurgau in Kraft ab 1. Januar 2008, auf bundesebene Umsetzung per 1. Januar 2009


� §1 Gesetz über die öffentlichen Ruhetage vom 11. Mai 1989 (RB 822.9)





